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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1994

Norm

ArbVG §66 Abs3

ArbVG §116

Rechtssatz

Da der Stellvertreter des Betriebsratsvorsitzenden von den Betriebsratsmitgliedern gewählt wird, ist dem

Betriebsratsvorsitzenden zuzubilligen, Informationen sowohl über dessen Entlassung als auch über die Neuwahl oder

die verwaiste Funktion als Vertreter bei der Schlichtungsstelle bei der Gewerkschaft einzuholen.
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